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Mustervertrag 

zwischen 

einer akkreditierten Untersuchungsstelle

und  

der Anstellungskörperschaft / dem Arbeitgeber

eines Probenehmers

( Copyright DAP 2004

Zwischen der akkreditierten Untersuchungsstelle

...................................................................

- nachstehend Untersuchungsstelle genannt -

und der Anstellungskörperschaft / dem Arbeitgeber des Probenehmers

...................................................................

- nachstehend Unternehmer genannt -

wird folgender

V e r t r a g 

geschlossen:

Gegenstand des Vertrages

Die Untersuchungsstelle führt im Auftrag des Unternehmers analytische Untersuchungen gemäß Trinkwasser-Verordnung 2001 durch.

Diese Vereinbarung gilt für alle Tätigkeiten, die durch u.g. Mitarbeiter/Innen des Unternehmers zur Durchführung der Vor-Ort-Tätigkeiten der Probenahme einschl. des Transportes, der Lagerung, der Gerätschaften und der Feldparameter im akkreditierten Bereich der Untersuchungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025 ausgeübt wird.

§ 1

Die Probenahmen für die analytischen Untersuchungen des Unternehmens werden durch dessen Bedienstete (nachstehend Probenehmer genannt) durchgeführt. Die Verantwortlichkeit des Unternehmers für die Untersuchungspflichten nach § 14 TrinkwV 2001 bleibt unberührt.
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§ 2

Die Durchführung der Probenahme sowie die interne und externe Qualitätssicherung erfolgt nach Maßgabe des Qualitätsmanagementsystems der Untersuchungsstelle. Insbesondere wird festgelegt:

1. Das Unternehmen sichert nachweislich die fachliche Kompetenz des Probenehmers. Die Beurteilung der fachlichen Qualifikation des Probenehmers und die regelmäßige Ermittlung des Aus- und Weiterbildungsbedarfs obliegt der Untersuchungsstelle.

2. Der Probenehmer erhält von der Untersuchungsstelle die allgemeinen Regelungen des Qualitätsmanagementsystems sowie die für seine Aufgaben erforderlichen Arbeitsanweisungen zur Probenahme, zur Bestimmung von Vor-Ort-Parametern, zum Transport der Proben und zur Dokumentenlenkung schriftlich in der aktuellen Version, wird darin von der Untersuchungsstelle unterwiesen und führt seine Tätigkeit entsprechend diesen Anweisungen aus.

3. Die Tätigkeit des Probenehmers wird inklusive der von ihm benutzten Prüfmittel (z.B. Messgeräte) in die internen und externen Qualitätssicherungsmaßnahmen der Untersuchungsstelle einbezogen (z.B. bezüglich der Kalibrierung und Überwachung der Prüfmittel oder der Durchführung von Vergleichsuntersuchungen).

4. Die Tätigkeiten des Probenehmers im Rahmen dieser Vereinbarung werden bei internen und externen Überprüfungen (Audits) der Untersuchungsstelle berücksichtigt. Hierfür wird der Probenehmer vom Unternehmer freigestellt.

5. Der Probenehmer wahrt die Vertraulichkeit und Verschwiegenheitspflichten gemäß der Anforderung der DIN EN ISO/IEC 17025:2000.

Der Unternehmer weist den Probenehmer an, die Probenahme nach den jeweiligen fachlichen Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems der Untersuchungsstelle durchzuführen; der Probenehmer ist für diese Tätigkeit frei von internen oder externen kommerziellen, finanziellen und sonstigen Zwängen, die sich negativ auf die Qualität der Arbeit auswirken können.

§ 3

Diese Vereinbarung verliert ihre Gültigkeit, wenn die Probenahme nicht mehr von dem im        § 1 genannten Probenehmer ausgeübt wird. Der Unternehmer hat dies unverzüglich der Untersuchungsstelle mitzuteilen.

§ 4

Die Untersuchungsstelle übernimmt die fachliche und rechtliche Verantwortung für die Probenahme. Sie kann den Probenehmer von seiner Probenahmetätigkeit ausschließen, wenn er die Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems (§ 2) nicht erfüllt. Die Untersuchungsstelle teilt diesen Ausschluss unmittelbar dem Unternehmer mit.

§ 5

Die Untersuchungsstelle ist befugt, persönliche Daten, Stellenprofil und Ausbildung des Probenehmers an die Akkreditierungsstelle und die für TrinkwV zuständige Länderbehörde weiterzugeben. Sie teilt diesen Dritten unverzüglich die Aufnahme und Beendigung (gemäß § 3 und 4) der Probenehmer-Tätigkeit mit.

§ 6

Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Der Vertrag und ggf. vorhandene Ergänzungen sind der Akkreditierungsstelle vorzulegen. Alle Änderungen werden unverzüglich der Akkreditierungsstelle mitgeteilt.

§ 7

Gerichtsstand: Amtsgericht des Sitzes der Untersuchungsstelle

......................................................................

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift(en)

(Anstellungskörperschaft/Arbeitgeber des Probenehmers)

......................................................................

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift(en)

(Untersuchungsstelle)
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